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Einleitung

Problemaufriss und Untersuchungsgegenstand

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Schuldrechts1 (SchR-
ModG) zum 01.01.2002 wurde das Verjährungsrecht ebenfalls grundlegend 
neu gestaltet. Eine Änderung erfuhren hierbei auch die Regelungen, mit denen 
durch Rechtsverfolgung auf den Lauf der Verjährung Einfluss genommen wer-
den kann. Insbesondere wurden der Katalog des §  204 Abs.  1 BGB gegenüber 
§§  209, 210, 220 BGB a. F.2 erweitert und die Rechtsfolge von der Verjährungs-
unterbrechung hin zur Verjährungshemmung geändert. Rechtsprechung und 
Schrifttum haben in der Folgezeit die zu §  209 BGB a. F. entwickelte Dogmatik 
jedoch weitestgehend beibehalten. So wird für den Eintritt der Hemmung nach 
wie vor fast einhellig für notwendig erachtet, dass die Rechtsverfolgungsmaß-
nahme vom Berechtigten ausgeht, obwohl §  204 Abs.  1 BGB im Gegensatz zu 
§  209 Abs.  1 BGB a. F. diese Voraussetzung nicht mehr zu entnehmen ist.3 Wei-
terhin ist auch zu §  204 Abs.  1 BGB allgemeine Ansicht, dass die Rechtsverfol-
gungsmaßnahme nur dann zur Verjährungshemmung geeignet ist, wenn sie 
verfahrensrechtliche Mindestanforderungen erfüllt. Das heißt, dass diese we-
nigstens wirksam sein muss, um die Rechtsfolge des §  204 Abs.  1 BGB auszu-
lösen. Für die Verjährungshemmung durch Zustellung der Streitverkündung 
gemäß §  204 Abs.  1 Nr.  6 BGB wird von der ganz herrschenden Meinung die 
prozessuale Zulässigkeit der Maßnahme gefordert, Gleiches wird teilweise für 
§  204 Abs.  1 Nr.  6a BGB angenommen. Im Übrigen ist die Zulässigkeit der 
Rechtsverfolgungsmaßnahme für den Eintritt der Hemmung nicht notwendig.4

Mit den nachfolgenden Ausführungen soll insbesondere gezeigt werden, dass 
die bisherige Handhabung des §  204 Abs.  1 BGB bei verfahrensrechtlicher Feh-
lerhaftigkeit der Rechtsverfolgungsmaßnahme dem Sinn und Zweck dieser Vor-
schrift nicht gerecht wird. Die gegenwärtig angewandten verfahrensrechtlichen 

1 Gesetz zur Modernisierung des Schuldrechts vom 26.11.2001, BGBl. 2001 I, S.  3138; in 
Kraft getreten am 01.01.2002.

2 BGB a. F. bezieht sich, wenn nicht anders angegeben, auf die bis zum Inkrafttreten des 
SchRModG geltende Rechtslage. 

3 Hierzu ausführlich im 3. Teil (S. 311).
4 Siehe nur BGHZ 160, 259, 262 f.; ausf. unten 4. Kap., C) (S. 136) und 5. Kap., A) 

(S. 143).



2 Einleitung: Problemaufriss und Untersuchungsgegenstand

Maßstäbe werden daher zugunsten einer am Telos der Vorschrift orientierten 
Beurteilung aufgegeben. Nach Darstellung der für die Entwicklung dieser neu-
en Maßstäbe wesentlichen Grundlagen (Teil 1) erfolgt die Auseinandersetzung 
mit der Problematik der verfahrensfehlerhaften Rechtsverfolgungsmaßnahme 
(Teil 2). Im Ergebnis wird der bisherige verfahrensrechtliche durch einen 
schuldnerorientierten Beurteilungsmaßstab ersetzt, welcher auch für die Be-
wertung der Kundgabetatbestände heranzuziehen ist. In Teil 3 wird der Frage 
nachgegangen, ob es Sinn und Zweck des §  204 Abs.  1 BGB erfordern, auch bei 
den beiden ungeschriebenen Hemmungsvoraussetzungen des §  204 Abs.  1 
BGB, wonach ein Vorgehen des Berechtigten gegen den Schuldner notwendig 
ist, eine inhaltliche Neubestimmung vorzunehmen.



1. Teil

Grundlagen





1. Kapitel

Struktur und Voraussetzungen des §  204 Abs.  1 BGB 
sowie Begriffsbestimmungen

A. Struktur und Voraussetzungen des §  204 Abs.  1 BGB

I. Die Struktur des §  204 Abs.  1 BGB

1. Allgemeines

§  204 Abs.  1 BGB bestimmt die Voraussetzungen, unter denen eine Verjäh-
rungshemmung durch Rechtsverfolgung eintreten kann. Zu insgesamt 15 Zif-
fern werden verschiedene Maßnahmen genannt, die dem Gläubiger zur Herbei-
führung dieser Rechtsfolge zur Verfügung stehen. Allen Hemmungstatbestän-
den ist dabei gemeinsam, dass immer sowohl eine Rechtsverfolgungsmaßnahme 
eingeleitet als auch dass, jedenfalls nachträglich (§  204 Abs.  1 Nr.  12, Nr.  13 
BGB), ein Kundgabetatbestand1 erfüllt werden muss, wobei eine tatsächliche 
Kenntniserlangung des Schuldners nicht erforderlich ist2. Es müssen also die 
Klage erhoben, der Mahnbescheid zugestellt oder die Aufrechnung geltend ge-
macht worden sein sowie das vereinbarte Begutachtungsverfahren begonnen 
haben oder die Bekanntgabe des Antrags auf Gewährung von Prozess- oder 
Verfahrenskostenhilfe veranlasst worden sein. Die Verjährung wird daher nicht 
gehemmt, wenn wegen der verfahrensrechtlichen Fehlerhaftigkeit der Rechts-
verfolgungsmaßnahme die Vornahme des Kundgabetatbestandes unterbleibt, 
das heißt insbesondere von der Zustellung abgesehen oder die Bekanntgabe des 
Antrags nicht veranlasst wird. Eine Hemmung scheitert in diesen Fällen jeden-
falls an der Nichteinleitung des Kundgabetatbestandes durch die zuständige 
Stelle. Ob der der Rechtsverfolgungsmaßnahme anhaftende Mangel bereits zur 
Verneinung der Hemmungswirkung geführt hätte, spielt dann zunächst keine 
Rolle. Diese Frage stellt sich erst dann, wenn der Kundgabetatbestand nach der 
Korrektur des Fehlers nachträglich vorgenommen wird und die Zustellung 

1 Begriff von Grothe, in: Remien (Hrsg.), Verjährungsrecht in Europa, S.  271, 278: „Ihrer 
Warnfunktion entsprechend bilden die Hemmungstatbestände des §  204 Abs.  1 BGB Kund-
gabetatbestände.“

2 Hierzu unten 3. Kap., C) II. 1. b) (S. 91).
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(§  167 ZPO), die Bekanntgabe (§  204 Abs.  1 Nr.  4 BGB) oder die Veranlassung 
der Bekanntgabe (§  204 Abs.  1 Nr.  14 BGB) noch demnächst erfolgt.

Durch die Benennung einer Rechtsverfolgungsmaßnahme als Tatbestandsvo-
raussetzung weist §  204 Abs.  1 BGB den Weg ins Verfahrensrecht beispielswei-
se der ZPO, des FamFG oder der InsO. Entsprechendes gilt, wenn auch nicht im 
gleichen Ausmaß, für die Kundgabetatbestände. Daneben werden in einigen 
Ziffern des §  204 Abs.  1 BGB für die jeweilige Rechtsverfolgungsmaßnahme 
weitere Hemmungsvoraussetzungen aufgestellt. Zudem enthält die Vorschrift 
nach ganz überwiegender Ansicht zwei ungeschriebene Voraussetzungen: Ver-
jährungshemmung kann in allen Fällen des §  204 Abs.  1 BGB nur dann eintre-
ten, wenn der Berechtigte gegen den Schuldner vorgeht.3

2. Die verfahrensrechtlichen Verweise für die Rechtsverfolgungsmaßnahmen 
und Kundgabetatbestände im Einzelnen

§  204 Abs.  1 BGB benennt mithin in jeder Ziffer eine bestimmte Rechtsverfol-
gungsmaßnahme sowie einen Kundgabetatbestand. Für diese gelten dann wei-
testgehend die Regelungen verschiedener Verfahrensrechte: §  204 Abs.  1 BGB 
benennt nur die Maßnahmen, durch die die Verjährung gehemmt werden kann. 
Deren Inhalt ergibt sich dann aus der ZPO (Nr.  1, Nr.  3, Nr.  6, Nr.  7, Nr.  9, Nr.  11, 
Nr.  13, Nr.  14), dem FamFG (Nr.  2, Nr.  14), der Verfahrensordnung der angeru-
fenen Streitbeilegungsstelle (Nr.  4),4 dem KapMuG (Nr.  6a), der InsO (Nr.  10), 
der für die angerufene Behörde (Nr.  12) geltenden Verfahrensordnung oder gar 
der Vereinbarung der Parteien (Nr.  8). Bei Nr.  11 werden häufig die Verfahrens-
ordnungen der institutionellen Schiedsgerichte maßgebend sein, die Parteien 
können sich aber auch eine eigene Verfahrensordnung schaffen.5 Für die Hem-
mung nach §  204 Abs.  1 Nr.  5 BGB sind sowohl die materiell-rechtlichen Vor-
schriften über die Aufrechnung (§§  387 ff. BGB) als auch, da die für die Verjäh-
rungshemmung notwendige Geltendmachung der Aufrechnung im Prozess eine 
Prozesshandlung ist, die hierfür geltenden verfahrensrechtlichen Vorgaben von 
Bedeutung.

Entsprechendes gilt für die Kundgabetatbestände: Die Zustellung richtet sich 
nach den §§  166 ff. ZPO. Die ZPO-Vorschriften sind auch für die sonstigen 
Möglichkeiten der Klageerhebung (Nr.  1, §  261 Abs.  2 ZPO) sowie in den Fällen 
von Nr.  5 und Nr.  14 maßgeblich. Die Veranlassung der Bekanntgabe bei Nr.  4 
richtet sich nach den Verfahrensordnungen der Streitbeilegungsstellen, der Be-
ginn bei Nr.  8 und Nr.  11 nach der zugrunde liegenden Vereinbarung der Partei-

3 Hierzu ausf. unten 3. Teil (S. 311).
4 Siehe Steike, in: HK-VSBG, §  5 Rn.  2.
5 Münch, in: MüKo-ZPO, Vor §§  1025 ff. Rn.  17–19.
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en oder wenn bei Nr.  11 nichts vereinbart ist, nach §  1044 S.  1 ZPO. Für die 
Anmeldung der Forderung (Nr.  10) sind die §§  174 ff. InsO maßgeblich. Von den 
Kundgabetatbeständen ist freilich die Zustellung der wichtigste. Diese ist auch 
im Gesetz am detailliertesten ausgestaltet, weswegen sich die Ausführungen 
auf sie konzentrieren. Bei der Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfah-
ren oder Schifffahrtsrechtlichen Verteilungsverfahren (§  204 Abs.  1 Nr.  10 
BGB) fallen Rechtsverfolgungsmaßnahme und Kundgabetatbestand letztlich 
zusammen.

Soweit auf die ZPO, das FamFG und das KapMuG verwiesen wird, handelt es 
sich um verfahrensrechtliche Gesetze; die vorliegend relevanten §§  174 ff. InsO 
sind Vorschriften des Insolvenzverfahrensrechts6. Den Tätigkeiten der Güte-
stellen liegen ebenfalls Verfahrensordnungen zugrunde. Sind bei §  204 Abs.  1 
Nr.  8 und Nr.  11 BGB Parteivereinbarungen maßgebend, kann man von gewill-
kürten Verfahrensbestimmungen sprechen.

II. Die Voraussetzungen des §  204 Abs.  1 BGB

1. Alle Voraussetzungen des §  204 Abs.  1 BGB sind solche des  
materiellen Rechts

Bei allen in §  204 Abs.  1 BGB aufgestellten Tatbestandsvoraussetzungen han-
delt es sich trotz dessen, dass die meisten von ihnen Bezüge zum Verfahrens-
recht haben, um solche des materiellen Rechts. Weil es dem Gesetzgeber vorbe-
halten ist zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen auf den Lauf der Ver-
jährung eingewirkt werden kann, müssen alle in §  204 Abs.  1 BGB für den 
jeweiligen Hemmungstatbestand aufgestellten Anforderungen erfüllt sein, da-
mit die Rechtsfolge Verjährungshemmung ausgelöst wird. Das gilt auch für die 
ungeschriebenen Hemmungsvoraussetzungen, sofern man sie als Tatbestands-
merkmale anerkennt.

a) Rechtsverfolgungsmaßnahme und Kundgabetatbestand

Auch die in Bezug genommenen Rechtsverfolgungsmaßnahmen und Kundga-
betatbestände sind jeweils materiell-rechtliche Tatbestandsmerkmale. Die Be-
stimmungen zur Verjährungshemmung durch Rechtsverfolgung sind ebenso 
wie das Institut der Verjährung insgesamt7 solche des materiellen Rechts. Die 
Verweisung ins Verfahrensrecht führt somit nicht dazu, dass aus der Benen-
nung der Rechtsverfolgungsmaßnahme oder des Kundgabetatbestandes verfah-

6 Ganter/Lohmann, in: MüKo-InsO, Vor §§  2 bis 10 Rn.  1.
7 Hierzu sogleich unter 1. Kap., B) I. 2. (S. 12).
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rensrechtliche Voraussetzungen würden. Es ist vielmehr die Frage zu beantwor-
ten, welche verfahrensrechtlichen Anforderungen erfüllt sein müssen, damit 
materiell-rechtlich von einer Klage, einer Streitverkündung, einer Zustellung 
usw. im Sinne des §  204 Abs.  1 BGB gesprochen werden kann.8 Die Frage nach 
der Behandlung verfahrensfehlerhafter Rechtsverfolgungsmaßnahmen und 
Kundgabetatbestände ist daher die nach der Auslegung des in der jeweiligen 
Ziffer des §  204 Abs.  1 BGB bezeichneten Verfahrensaktes. Gegenwärtig wird 
die Bestimmung des materiell-rechtlichen Inhalts der benannten Rechtsverfol-
gungsmaßnahme insofern dem Verfahrensrecht überlassen, als sich nach die-
sem die Wirksamkeit oder die Zulässigkeit der Maßnahme bemisst: Zwar han-
delt es sich bei der Forderung nach der Wirksamkeit bzw. in einigen Fällen 
(§  204 Abs.  1 Nr.  6, Nr.  6a BGB) der Zulässigkeit der Maßnahme um eine mate-
riell-rechtliche Voraussetzung der Hemmung, ob die Rechtsverfolgungsmaß-
nahme dann aber wirksam bzw. zulässig ist, ist keine Frage des materiellen 
Rechts mehr, sondern bestimmt sich nach den jeweils einschlägigen Verfah-
rensvorschriften.9 Gleiches gilt für die Zustellung: Diese muss wirksam sein, 
damit die Verjährungshemmung eintreten kann.10 Die Wirksamkeit der Zustel-
lung bemisst sich dann nach den §§  166 ff. ZPO. Nach gegenwärtiger Auffas-
sung ist mithin ein Rückgriff auf das Verfahrensrecht notwendig, um über das 
Vorliegen der materiell-rechtlichen Hemmungsvoraussetzungen befinden zu 
können. P. Arens formulierte daher für die Unterbrechung nach §  209 Abs.  1 
BGB a. F.: „Damit verweist das BGB auf das Prozessrecht, von der Erfüllung 
prozessrechtlicher Voraussetzungen hängt es ab, ob die Verjährungsunterbre-
chung eintritt […].“11

Wenn im Folgenden von einer fehlerhaften Rechtsverfolgungsmaßnahme ge-
sprochen wird, ist deshalb immer gemeint, dass diese bestimmte verfahrens-

8 Spiro, Begrenzung privater Rechte, S.  287 f.
9 Vgl. z. B. für die Unterbrechung durch Klage RGZ 86, 245, 246; RG JW 1934, 1494; 

Niedenführ, in: Soergel (1999), §  209 Rn.  6. Siehe auch Hauck, Verjährungsunterbrechung 
nach §  220 BGB, S.  30.

10 Siehe nur BGH NJW 2017, 886, 888 (Rn.  32), Peters/Jacoby, in: Staudinger, Neub. 2014, 
§  204 Rn.  32. Ausf. unten 2. Kap., B) II. 2. (S. 28).

11 P. Arens, FS K. H. Schwab, 1990, S.  17. Siehe auch S.  19, zur Frage, ob durch eine „rei-
ne“ Auskunftsklage die Verjährung des Pflichtteilsanspruchs unterbrochen wird: „Der Um-
fang der Rechtshängigkeit entscheidet über die Unterbrechung der Verjährung nach §  209 
BGB und deren Umfang. Für eine materiellrechtliche Rechtsfolge wird damit auf einen rein 
prozeßrechtlichen Begriff abgestellt.“ Im Ergebnis befürwortet P. Arens, FS K. H. Schwab, 
1990, S.  17, 31 f. jedoch die Anbindung an das Prozessrecht jedenfalls im Hinblick auf die 
Bindung der Verjährungsunterbrechung an den prozessualen Anspruch; im Grundsatz eben-
so Merschformann, Umfang der Verjährungsunterbrechung, S.  118, zur Erweiterung der Ver-
jährungsunterbrechung S.  136 ff.
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rechtliche Anforderungen nicht erfüllt. Nicht gemeint ist ein Mangel hinsicht-
lich der materiell-rechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen des §  204 Abs.  1 
BGB, der immer zur Verneinung der Hemmungswirkung führt.

b) Maßnahme des Berechtigten gegen den Schuldner

Ein solcher verfahrensrechtlicher Bezug wohnt den beiden ungeschriebenen 
Voraussetzungen, dass der Berechtigte12 gegen den tatsächlichen Schuldner13 
vorgehen muss, nicht inne. Zwar könnten diese über die Begründetheitsvoraus-
setzungen der Aktiv- und Passivlegitimation ins Verfahrensrecht gezogen wer-
den. Dies wäre jedoch aus zwei Gründen inkonsequent: Zum Ersten blieben es 
aus den soeben genannten Gründen dennoch materiell-rechtliche Anforderun-
gen. Zum Zweiten bestimmt sich das Vorliegen der Aktiv- und Passivlegitimati-
on ohnehin nach materiellem Recht,14 sodass für die Auslegung dieser Begriffe 
nichts gewonnen wäre.

2. Die weiteren Hemmungsvoraussetzungen des §  204 Abs.  1 BGB

a) Die weiteren Hemmungsvoraussetzungen im Einzelnen

Über die Einleitung einer Rechtsverfolgungsmaßnahme, die Erfüllung des 
Kundgabetatbestandes sowie das Vorgehen des Berechtigten (jedenfalls nach 
ganz überwiegender Ansicht) gegen den Schuldner hinaus, enthalten §  204 
Abs.  1 Nr.  2, Nr.  3, Nr.  5, Nr.  6, Nr.  7, Nr.  8, Nr.  9 Alt.  1, Nr.  10 und Nr.  11 BGB 
keine weiteren Hemmungsvoraussetzungen. Bei Nr.  6a, Nr.  12 und Nr.  13 ist 
hingegen erforderlich, dass sich an die erste Rechtsverfolgung eine weitere an-
schließt. Bezogen auf Nr.  12 und Nr.  13 wird durch dieses zusätzliche Erforder-
nis auch kompensiert, dass für die erste Maßnahme in §  204 Abs.  1 BGB kein 
Kundgabetatbestand angeordnet wird. Bei Nr.  9 Alt.  2 hemmt die Einreichung 
nur, wenn binnen eines Monats die Zustellung der gerichtlichen Entscheidung 
erfolgt und damit die Kundgabe sichergestellt wird. Weitere eigene Vorausset-
zungen enthalten – vorbehaltlich einer möglicherweise erforderlichen teleologi-
schen Reduktion – zudem: Nr.  1, durch die Beschränkung auf die dort genann-
ten Klagen; Nr.  4, wo ein Vorgehen vor den dort genannten Gütestellen gefor-

12 Nach ganz herrschender Auffassung bemisst sich die Berechtigung im Sinne des §  204 
Abs.  1 BGB nach dem materiellen Recht. Berechtigter ist daher, wem die materiell-rechtliche 
Verfügungsbefugnis über den Anspruch zusteht, siehe nur BGH NJW 2011, 2193, 2194 
(Rn.  10). Außerdem ist auch der isolierte Prozessstandschafter Berechtigter im Sinne des 
§  204 Abs.  1 BGB. Ausf. unten 8. Kap., B) (S. 317).

13 Schuldner in diesem Sinne ist der materiell Verpflichtete des Anspruchs.
14 Becker-Eberhard, in: MüKo-ZPO, Vorb. §  253 Rn.  9; Bacher, in: BeckOK ZPO, §  253 

Rn.  27.1; Zöller/Greger, Vor §  253 Rn.  25; Reichold, in: Thomas/Putzo, Vorb §  253 Rn.  39.
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dert wird;15 Nr.  6a, der die Hemmung nur für die dort näher beschriebenen 
materiellen Ansprüche eintreten lässt; Nr.  12, wonach die Zulässigkeit der Kla-
ge von der Vorentscheidung dieser Behörde abhängen muss; Nr.  13, die fordert, 
dass das höhere Gericht das zuständige Gericht zu bestimmen hat; Nr.  14, wo 
festgelegt wird, dass nur der erstmalige Antrag hemmt.

b) Teleologische Reduktion bestimmter Hemmungsvoraussetzungen

Die nachfolgende Darstellung wird ergeben, dass der Sinn und Zweck des §  204 
Abs.  1 BGB erreicht ist, wenn der Schuldner durch die Konfrontation mit einer 
in dieser Norm genannten Rechtsverfolgungsmaßnahme hinreichend gewarnt 
wurde. Für einige der soeben genannten Hemmungsvoraussetzungen ist frag-
lich, ob sie diesem Paradigma gerecht werden. Bei den Tatbestandsmerkmalen, 
die weder für den Eintritt der Warnung Bedeutung haben, noch eine andere 
Funktion besitzen, ist daher unter Heranziehung der hier entwickelten Grund-
sätze eine teleologische Reduktion zu diskutieren.16

III. Konsequenzen für die weitere Darstellung

Weil der Gesetzgeber im materiellen Recht die Voraussetzungen für den Hem-
mungseintritt festlegt,17 kann es im Folgenden nur darum gehen, wie die Tatbe-
standsmerkmale des §  204 Abs.  1 BGB zu definieren sind.18 Bezogen auf die 
Rechtsverfolgungsmaßnahmen und die Kundgabetatbestände bedeutet dies, 
dass ermittelt werden muss, wie die Verweise ins Verfahrensrecht zu verstehen 
sind. Im zweiten Teil (S.  105) geht es um diese Auslegung. Die Individualisie-
rung des Anspruchs, die nach der hier vertretenen Auffassung ebenfalls als ori-

15 Siehe hierzu bspw. BGH NJW 2017, 1879, 1880 (Rn.  10, 13); Steike/Borowski, VuR 
2017, 218 f.

16 Hierzu unten 7. Kap., C) VII. (S. 300), XIII. (S. 307) u. XIV. (S. 307). 
17 Der BGH hat daher in NJW-RR 2013, 553, 554 (Rn.  14), ebenso RdTW 2013, 271, 273 

(Rn.  23), zu Recht der Erhebung eines Ersatzanspruchs gegen den Frachtführer, die entgegen 
§  439 Abs.  3 S.  1 HGB a. F. (nach der Änderung des §  439 Abs.  3 HGB durch das Gesetz zur 
Reform des Seehandelsrechts vom 20.04.2013, in Kraft getreten am 25.04.2013, genügt 
nach §  439 Abs.  3 S.  2 HGB nunmehr die Textform) nicht schriftlich erfolgte, die Hemmungs-
wirkung versagt: Die Einhaltung der im materiellen Recht aufgestellten Hemmungsvoraus-
setzungen, wie hier die Einhaltung der Schriftform, sind für den Eintritt der Hemmungswir-
kung zwingend notwendig, wenn nicht die Auslegung oder teleologische Reduktion der 
Norm ergibt, dass auch die Textform genügt, BGH NJW-RR 2013, 553, 554 (Rn.  12 ff.). Zum 
Ganzen Eckardt, in: MüKo-HGB3, §  439 Rn.  20 ff.

18 Spiro, Begrenzung privater Rechte, S.  287 f.; Peters/Jacoby, in: Staudinger, Neub. 2014, 
§  204 Rn.  75; für §  220 BGB a. F. auch Hauck, Verjährungsunterbrechung nach §  220 BGB, 
S.  68.
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– Schuldnerschutz ist Hauptzweck, 69–71, 

237, 265
Vollstreckungsbescheid 154 f., 263, 272 f., 

289 f.
Vollstreckungshandlung 14, 101 f.
– siehe auch Neubeginn
– Geschichte 121 (Fn.  86 f.), 124 f., 127, 

130, 134, 135, 136 f.
– Neubeginn bei Unwirksamkeit 252–255
Vorlage Anspruchsverjährung 72, 121–124, 

126

Warnung des Schuldners
– Anforderungen 235 (Fn.  68), 241 f., 

243–245
– bei fehlerhafter Rechtsverfolgungsmaß-

nahme 101, 170, 182, 191 f., 196, 200 
(Fn.  330), 201 f., 217, 226 f., 235 f., 237, 
240, 251

– durch Rechtsverfolgungsmaßnahme  
89 f., 100 f., 170, 226 f., 233, 234, 237
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– Entfallen der Verjährungszwecke 90, 
100 f., 102 f., 226 f., 230 f., 234 f., 265, 304

– Individualisierung 146, 239, 240, 271–277
– Kenntnis von Rechtsverfolgungsmaß-

nahme 91–93, 239, 277–280
– Neubestimmung Berechtigung 330 f., 

337–343
– Neubestimmung Schuldnerstellung 335, 

337–339, 345–347
– tatsächlicher Umstand 234–236, 239, 

300, 339
– tragender Gesichtspunkt des §  204 Abs.  1 

BGB 89 f., 94, 234, 234–238, 255–257, 
276, 299

– Warnfunktion der Rechtsverfolgung  
93–95

Wirksamkeitserfordernis
– Hemmungsvoraussetzung 1, 145, 146, 

171–175, 182 f., 185, 195, 216, 217, 222, 
223, 225, 259, 262–266

– Unterbrechungsvoraussetzung 126, 
137 f., 140 f.

Zustellung 6, 28–34, 92 f., 177, 302 f.
– Ersatzzustellung 94 f., 277 f.
– Heilung 30–32, 349
– nach Eröffnung Insolvenzverfahren 286, 

331, 349
– Rückwirkung 18–20, 21 f., 39
– Wirksamkeit 8, 15 f., 28–30, 145, 169 f., 

231 (Fn.  54), 269, 277–279
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